
 

Elive Gevelreiniger 
Sicherheitsdatenblatt  
gemäß Verordnung (EU) 2015/830 
Ausgabedatum: 30-11-2017   Überarbeitungsdatum: 24-7-2020   Ersetzt Version vom: 30-11-2017   Version: 2.0 

  

 

   

24-7-2020 (Überarbeitungsdatum) BE - de 1/15 
 

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

1.1. Produktidentifikator 

Produktform : Gemisch 

Produktname : Elive Gevelreiniger 

UFI : XXPQ-2NMC-J30N-P1QW 

Produktcode : 273049 

Produktart : Detergens 

Produktgruppe : Reinigungsmittel 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen 

Hauptverwendungskategorie : Gewerbliche Nutzung,Industrielle Verwendung 

Spezifikation für den industriellen/professionellen 

Gebrauch 

: Weit verbreitete Verwendung 

Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt gegebenen bezieht sich auf das Produkt 

und auf der Annahme, in Abschnitt 1.1 erwähnt, dass das Produkt in der Art und Weise 

verwendet werden, und für die Zwecke vom Hersteller angegeben. 

Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Reiniger, Flüssigkeiten (Allzweckreiniger, Sanitärprodukte, Fußbodenreiniger, Glasreiniger, 

Teppichreiniger, Metallreiniger, Lufterfrischer) 

Funktions- oder Verwendungskategorie : Reinigungs-/Waschmittel und Additive 

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

1.4. Notrufnummer 

Notrufnummer : +31 (0)30-2667324 

 

Land Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung 

Belgien Centre Anti-Poison 

-c/o Hôpital Militaire Reine Astrid 

Rue Bruyn 1 

1120 Bruxelles/Brussel 

+32 70 245 245 Bitte rufen Sie bei 

dringenden Fragen zu 

Intoxikation 070 245 

245 an (kostenlos 

24/7). Wenn nicht 

erreichbar: 02 264 96 

30 (Standard-Gebühr) 

Deutschland Giftnotruf der Charité - 

Universitätsmedizin Berlin 

CBF, Haus VIII (Wirtschaftgebäude), 

UG 

Hindenburgdamm 30 

12203 Berlin 

+49 (0) 30 19240  

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Gemische/Stoffe: SDB EU > 2015: Gemäß Vorschrift (EU) 2015/830, 2020/878 

(Anhang II der REACH-Verordnung) 

Akute Toxizität (oral), Kategorie 2 H300    

Akute Toxizität (dermal), Kategorie 1 H310    

Akute Toxizität (inhalativ: Gas), Kategorie 2 H330    

Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 1, Unterkategorie 1A H314    

Volltext der Gefahrenhinweise: Siehe Abschnitt 16 
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Schädliche physikalisch-chemische Wirkungen sowie schädliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt 

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Lebensgefahr bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen. Verursacht schwere Verätzungen der Haut 

und schwere Augenschäden. 

2.2. Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Gefahrenpiktogramme (CLP) : 

  

    

  GHS05 GHS06     

Signalwort (CLP) : Gefahr. 

Enthält : Fluorwasserstoffsäure, Flusssäure; Hydrochloric acid 

Gefahrenhinweise (CLP) : H300+H310+H330 - Lebensgefahr bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen. 

H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 

Sicherheitshinweise (CLP) : P260 - Staub, Rauch, Gas, Nebel, Aerosol, Dampf nicht einatmen. 

P262 - Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. 

P264 - Nach Gebrauch die Hände, Unterarme und das Gesicht gründlich waschen. 

P280 - Augenschutz, Gesichtsschutz, Schutzkleidung, Schutzhandschuhe tragen. 

P301+P310 - BEI VERSCHLUCKEN: Sofort Arzt anrufen. 

P303+P361+P353+P310 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle 

kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. 

Sofort Arzt anrufen. 

EUH Sätze : EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. 

Zusätzliche Sätze : Die Wirkung der Berührung mit verdünnter HF-Lösungen können nach einiger Zeit 

auftreten, selbst. Eine mögliche Verzögerung bei der das Auftreten von klinischen Effekte 

können Sie unten. Die Konzentration von 20-50% Verzögerung 1-8 Stunden. Konzentration 

0-20% Verzögerung bis 24 Stunden. 

Hautkontakt  und das Einatmen von Aerosolen / Dämpfen der Zubereitung / Verarbeitung 

sollte vermieden werden. 

2.3. Sonstige Gefahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.1. Stoffe 

Nicht anwendbar 

3.2. Gemische 

Name Produktidentifikator % Einstufung gemäß 
Verordnung (EG) Nr. 
1272/2008 [CLP] 

Fluorwasserstoffsäure, Flusssäure 

Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (BE, DE); 

Stoff, für den ein gemeinschaftlicher Grenzwert für die 

Exposition am Arbeitsplatz gilt 

(CAS-Nr.) 7664-39-3 

(EG-Nr.) 231-634-8 

(EG Index-Nr.) 009-003-00-1 

(REACH-Nr) 01-2119458860-33 

15 – 25 Met. Corr. 1, H290 

Acute Tox. 2 (Oral), H300 

Acute Tox. 1 (Dermal), H310 

Acute Tox. 2 (Inhalation), H330 

Skin Corr. 1A, H314 

Hydrochloric acid  

Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (BE, DE); 

Stoff, für den ein gemeinschaftlicher Grenzwert für die 

Exposition am Arbeitsplatz gilt 

(CAS-Nr.) 7647-01-0 

(EG-Nr.) 231-595-7 

(EG Index-Nr.) 017-002-01-X 

(REACH-Nr) 01-2119484862-27 

5 – 10 Met. Corr. 1, H290 

Skin Corr. 1B, H314 

STOT SE 3, H335 
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Spezifische Konzentrationsgrenzwerte: 

Name Produktidentifikator Spezifische Konzentrationsgrenzwerte 

Fluorwasserstoffsäure, Flusssäure (CAS-Nr.) 7664-39-3 

(EG-Nr.) 231-634-8 

(EG Index-Nr.) 009-003-00-1 

(REACH-Nr) 01-2119458860-33 

( 0,1 ≤C < 1) Eye Irrit. 2, H319 

( 1 ≤C < 7) Skin Corr. 1B, H314 

( 7 ≤C < 100) Skin Corr. 1A, H314 

Hydrochloric acid  (CAS-Nr.) 7647-01-0 

(EG-Nr.) 231-595-7 

(EG Index-Nr.) 017-002-01-X 

(REACH-Nr) 01-2119484862-27 

( 10 ≤C < 100) STOT SE 3, H335 

( 10 ≤C < 25) Eye Irrit. 2, H319 

( 10 ≤C < 25) Skin Irrit. 2, H315 

( 25 ≤C < 100) Skin Corr. 1B, H314 

Wortlaut der H-Sätze: siehe unter Abschnitt 16 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein : Bewusstlosen Menschen niemals oral etwas zuführen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat 

einholen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen). Sofort einen Arzt rufen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Die betroffene Person an die frische Luft bringen. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage 

bringen und ärztlichen Rat einholen. Künstliche Beatmung mit Beatmungsbeutel  oder 

Beatmungsgerät . Calciumgluconat, 2,5% in Fys.  Salzlösung  gelöst kann mit Sauerstoff 

über einen Vernebler gegeben zusammen. Halten Sie das Opfer unter ärztlicher Aufsicht für 

mindestens 24 Stunden. Keine Mund zu Mund Beatmung durchführen, falls betroffene 

Person Stoff verschluckt oder inhaliert hat. Sofort einen Arzt rufen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Sofort mit viel Wasser. Dann reiben mit Calciumgluconatlösung oder Calcium-Gluconaatgel. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Bei Augenkontakt sofort gründlich mit Wasser für 20-30 Minuten. 2 Tropfen 0,5% igen 

Lösung von Pentaoaine (eingetragenes Warenzeichen) oder Conjuncaine ESD tropft in die 

Augen. Nach einer kurzen Aktion wieder beharrlich Spulen. Benzalkoniumchlorid-Lösung, 

die für die Hautbehandlung verwendet werden können, sind kontra ideerd. Sofort ärztlichen 

Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Qualifizierte ärztliche Hilfe erforderlich!. Zur Verdünnung große Mengen Wasser zu trinken. 

Suspension von Magnesiumoxid in Wasser verabreichen, um über Erweichung zu bringen. 

KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Symptome/Wirkungen : Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Lebensgefahr bei 

Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen. 

Symptome/Wirkungen nach Einatmen : Einatmen kann zu Reizungen führen (Husten, Kurzatmigkeit, Atembeschwerden). 

Lebensgefahr bei Einatmen. 

Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt : Verätzungen. Lebensgefahr bei Hautkontakt. 

Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt : Schwere Augenschäden. 

Symptome/Wirkungen nach Verschlucken : Verätzungen. Lebensgefahr bei Verschlucken. 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Gefahr von Herzrhythmusstörungen . Ärztliche Überwachung mindestens 48 Stunden. Systemische Wirkungen wie Hyperkalzämie, 

Herzrhythmusstörungen, Krämpfe, Nierenwirkungen. Entzündung der Atemwege, insbesondere der Lunge mit Ödembildung. Vergiftung durch 

Resorptionsrate ist auch brennt, wenn die betroffene Hautfläche größer ist als 50cm2 ist oder eine entsprechende Inhalation vorliegt. Verätzungen 

der Haut können die betroffenen Bereiche der Haut Benetzung und die umgebende Haut mit einer 5% igen Lösung von Calcium Gluconate 

notwendig (Ärzte Beratung), wobei besonderes Augenmerk auf die Haut Falten und Nägel. Behandlung der Lunge: Inhalation von 2,5% ige Lösung 

von Calciumgluconat in isotonischer Kochsalzlösung  mit 100% Sauerstoff. Toxische Wirkung auf die Nieren zeigen Dialyse möglicherweise. 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 

Geeignete Löschmittel : Schaum. Trockenlöschpulver. Kohlendioxid. Wassersprühstrahl. Sand. 

Ungeeignete Löschmittel : Keinen starken Wasserstrahl benutzen. 
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5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Brandgefahr : Nicht entzündlich. 

Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Ätzende Dämpfe. Kohlenmonoxid. Mögliche Freisetzung giftiger Rauchgase. 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

Löschanweisungen : Zur Kühlung exponierter Behälter einen Wassersprühstrahl oder -nebel benutzen. Beim 

Bekämpfen von Chemikalienbränden Vorsicht walten lassen. Eindringen von Löschwasser 

in die Umwelt vermeiden (verhindern). 

Schutz bei der Brandbekämpfung : Brandabschnitt nicht ohne ausreichende Schutzausrüstung, einschließlich Atemschutz 

betreten. 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

Allgemeine Maßnahmen : Verschüttetes Produkt so bald wie möglich mithilfe von absorbierendem Material 

aufnehmen. 

6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal 

Schutzausrüstung : Empfohlene Personenschutzausrüstung tragen. 

Notfallmaßnahmen : Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol 

nicht einatmen. 

6.1.2. Einsatzkräfte 

Schutzausrüstung : Empfohlene Personenschutzausrüstung tragen. 

Notfallmaßnahmen : Umgebung belüften. 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

Eindringen in Kanalisation und öffentliche Gewässer verhindern. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Reinigungsverfahren : Verschüttete Mengen so bald wie möglich mit inerten Feststoffen wie Tonerde oder 

Kieselgur aufsaugen. Verschüttetes/ausgelaufenes Produkt mit Sand oder Erde aufsaugen. 

Reste mit Sand oder inertem Absorptionsmittel aufnehmen und an sicheren Platz bringen. 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

Weitere Angaben: siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung". 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Dampf, Gas, Nebel, Rauch, Aerosol, 

Staub nicht einatmen. Persönliche Schutzausrüstung tragen. 

Hygienemaßnahmen : Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Technische Maßnahmen : Geltende Vorschriften über die Entsorgung beachten. 

Lagerbedingungen : Unter Verschluss aufbewahren. 

Unverträgliche Produkte : Starke Basen. 

Unverträgliche Materialien : Metalle. 

Lagertemperatur : 10 – 30 °C 

Zusammenlagerungsinformation : An einem kühlen Ort, entfernt von (starken) Basen aufbewahren. Getrennt aufbewahren. 

Lager : Vor Hitze schützen. Lagerraum sauber halten. Für ein geeignetes Belüftungssystem sorgen. 

Besondere Vorschriften für die Verpackung : In einem geschlossenen Behälter aufbewahren. Nur im Originalbehälter aufbewahren. 

7.3. Spezifische Endanwendungen 

Die Verwendungshinweise sorgfältig lesen und beachten. 
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstungen 

8.1. Zu überwachende Parameter 

8.1.1 Nationalen Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition und biologischen Grenzwerte 

Fluorwasserstoffsäure, Flusssäure (7664-39-3) 

EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL) 

Lokale Bezeichnung Hydrogen fluoride 

IOEL TWA 1,5 mg/m³ 

IOEL TWA [ppm] 1,8 ppm 

IOEL STEL 2,5 mg/m³ 

IOEL STEL [ppm] 3 ppm 

Belgien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Hydrogène (fluorure d’) # Waterstoffluoride 

OEL TWA 1,5 mg/m³ 

OEL TWA [ppm] 1,8 ppm 

OEL STEL 2,5 mg/m³ 

OEL STEL [ppm] 3 ppm 

Anmerkung (BE) M: La mention M indique que lors d’une exposition supérieure à la valeur limite, des 

irritations apparaissent ou un danger d’intoxication aiguë existe. Le procédé de travail doit 

être conçu de telle façon que l’exposition ne dépasse jamais la valeur limite. Lors des 

mesurages, la période d’échantillonnage doit être aussi courte que possible afin de 

pouvoir effectuer des mesurages fiables. Le résultat des mesurages est calculé en 

fonction de la période d’échantillonnage.# De vermelding M duidt aan dat bij de 

blootstelling boven de grenswaarde irritatie optreedt of er gevaar bestaat voor acute 

vergiftiging. Het werkprocédé moet zo zijn ontworpen dat de blootstelling de grenswaarde 

nooit overschrijdt. Bij een controle geldt dat de bemonsterde periodezo kort mogelijk moet 

zijn om een betrouwbare meting te kunnen verrichten. het meetresultaat wordt dan 

gerelateerd aan de beschouwde periode. 

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900) 

Lokale Bezeichnung Fluorwasserstoff 

AGW (OEL TWA) [1] 0,83 mg/m³ 

AGW (OEL TWA) [2] 1 ppm 

Anmerkung DFG,EU,Y,H 

 

Hydrochloric acid  (7647-01-0) 

EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL) 

Lokale Bezeichnung Hydrogen chloride 

IOEL TWA 8 mg/m³ 

IOEL TWA [ppm] 5 ppm 

IOEL STEL 15 mg/m³ 

IOEL STEL [ppm] 10 ppm 

Belgien - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Hydrogène (chlorure d’) # Waterstofchloride 

OEL TWA 8 mg/m³ 

OEL TWA [ppm] 5 ppm 
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Hydrochloric acid  (7647-01-0) 

OEL STEL 15 mg/m³ 

OEL STEL [ppm] 10 ppm 

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900) 

Lokale Bezeichnung Hydrogenchlorid 

AGW (OEL TWA) [1] 3 mg/m³ 

AGW (OEL TWA) [2] 2 ppm 

Anmerkung DFG,EU,Y 

8.1.2. Empfohlenen Überwachungsverfahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.3. Air contaminants formed 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte 

Fluorwasserstoffsäure, Flusssäure (7664-39-3) 

DNEL/DMEL (Arbeitnehmer) 

Akut - systemische Wirkung, inhalativ 2,5 mg/m³ 

Akut - lokale Wirkung, inhalativ 2,5 mg/m³ 

Langzeit - systemische Wirkung, dermal 1,5 mg/m³ 

Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ 1,5 mg/m³ 

DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung) 

Akut - systemische Wirkung, dermal 0,01 mg/kg Körpergewicht 

Akut - systemische Wirkung, inhalativ 0,03 mg/m³ 

Akut - lokale Wirkung, inhalativ 1,25 mg/m³ 

Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ 0,03 mg/m³ 

Langzeit - systemische Wirkung, dermal 0,01 mg/kg Körpergewicht/Tag 

Langzeit - lokale Wirkung, inhalativ 1,25 mg/m³ 

PNEC (Wasser) 

PNEC aqua (Süßwasser) 0,9 mg/l 

PNEC aqua (Meerwasser) 0,9 mg/l 

PNEC (Sedimente) 

PNEC sediment (Süßwasser) 0,766 mg/kg Trockengewicht 

PNEC sediment (Meerwasser) 0,766 mg/kg Trockengewicht 

PNEC (Boden)  

PNEC Boden 11 mg/kg Trockengewicht 

PNEC (STP) 

PNEC Kläranlage 51 mg/l 

8.1.5. Kontroll-Banderole 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
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8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: 

Augen-Notduschen und Rettungsduschen sollten in unmittelbarer Nähe einer möglichen Exposition verfügbar sein. Für eine gute Belüftung des 

Arbeitsplatzes sorgen. 

8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung 

Persönliche Schutzausrüstung - Symbol(e): 

    
 
8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz 
 

Augenschutz: 

Dichtschließende Schutzbrille 

Typ Einsatzbereich Kennzeichnungen Norm 

Sicherheitsbrille Tropfen mit Seitenschutz EN 166 

 

8.2.2.2. Hautschutz 
 

Haut- und Körperschutz: 

Chemikalienbeständige Schürze. Sicherheitsschuhe, die vor chemischen Stoffen schützen 

 

Handschutz: 

Schutzhandschuhe 

Typ Material Permeation Dicke (mm) Durchdringung Norm 

Einweghandschuhe Nitrilkautschuk (NBR) 2 (> 30 Minuten) 0,4 2 (< 1.5) EN ISO 374 

 

8.2.2.3. Atemschutz 
 

Atemschutz: 

Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen. 

 

8.2.2.4. Thermische Gefahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: 

Die Verwendungshinweise sorgfältig lesen und beachten. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter gemäß den Sortieranweisungen des 

zugelassenen Einsammlers entsorgen. 

Begrenzung und Überwachung der Verbraucherexposition: 

Das Produkt ist für den berufsmäßigen Verwender bestimmt. 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aggregatzustand : Flüssig 

Farbe : Farblos. 

Geruch : Charakteristisch. 

Geruchsschwelle : Nicht verfügbar 

Schmelzpunkt : Nicht verfügbar 
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Gefrierpunkt : Nicht verfügbar 

Siedepunkt : Nicht verfügbar 

Brennbarkeit : Nicht verfügbar 

Explosionsgrenzen : Nicht verfügbar 

Untere Explosionsgrenze (UEG) : Nicht verfügbar 

Obere Explosionsgrenze (OEG) : Nicht verfügbar 

Flammpunkt : Nicht verfügbar 

Zündtemperatur : Nicht verfügbar 

Zersetzungstemperatur : Nicht verfügbar 

pH-Wert : < 1 

Viskosität, kinematisch : < 45,045 mm²/s 

Viskosität, dynamisch : < 50 mPa·s 

Löslichkeit : vollkommen löslich. 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) : Nicht verfügbar 

Dampfdruck : Nicht verfügbar 

Dampfdruck bei 50 °C : Nicht verfügbar 

Dichte : 1,11 g/cm³ 

Relative Dichte : Nicht verfügbar 

Relative Dampfdichte bei 20 °C : Nicht verfügbar 

Partikelgröße : Nicht anwendbar 

Partikelgrößenverteilung : Nicht anwendbar 

Partikelform : Nicht anwendbar 

Seitenverhältnis der Partikel : Nicht anwendbar 

Partikelaggregatzustand : Nicht anwendbar 

Partikelabsorptionszustand : Nicht anwendbar 

Partikelspezifische Oberfläche : Nicht anwendbar 

Partikelstaubigkeit : Nicht anwendbar 

9.2. Sonstige Angaben 

9.2.1. Angaben über physikalische Gefahrenklassen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität 

Kann mit Laugen heftig reagieren. Kann mit Oxidationsmitteln heftig reagieren. 

10.2. Chemische Stabilität 

Stabil unter normalen Bedingungen. 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

Hohe Temperaturen. 

10.5. Unverträgliche Materialien 

Starke Basen. Metalle. Oxidationsmittel. 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Kohlenmonoxid. Bei thermischer Zersetzung entsteht: Ätzende Dämpfe. 
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Akute Toxizität (Oral) : Lebensgefahr bei Verschlucken. 

Akute Toxizität (Dermal) : Lebensgefahr bei Hautkontakt. 

Akute Toxizität (inhalativ) : Lebensgefahr bei Einatmen. 

 

Elive Gevelreiniger  

ATE CLP (oral) 23,81 mg/kg Körpergewicht 

ATE CLP (dermal) 23,81 mg/kg Körpergewicht 

ATE CLP (Gase) 476,19 ppmv/4h 

 

Fluorwasserstoffsäure, Flusssäure (7664-39-3) 

LC50 Inhalation - Ratte [ppm] 2240 1h 

 

Hydrochloric acid  (7647-01-0) 

LD50 dermal > 5010 mg/kg Körpergewicht 

 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Verursacht schwere Verätzungen der Haut. 

pH-Wert: < 1 

Schwere Augenschädigung/-reizung : Kann vermutlich schwere Augenschäden verursachen 

pH-Wert: < 1 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft 

Keimzell-Mutagenität : Nicht eingestuft 

Karzinogenität : Nicht eingestuft 

 

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft 

 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 

Exposition 

: Nicht eingestuft 

 

Hydrochloric acid  (7647-01-0) 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 

Exposition 

Kann die Atemwege reizen.  

 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 

Exposition 

: Nicht eingestuft 

 

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft 

 

Elive Gevelreiniger  

Viskosität, kinematisch < 45,045 mm²/s 

11.2. Angaben über sonstige Gefahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1. Toxizität 

Ökologie - Allgemein : Das nicht neutralisierte Produkt kann gefährlich für Wasserorganismen sein. 

Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft 

Gewässergefährdend, langfristige (chronisch) : Nicht eingestuft 
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Hydrochloric acid  (7647-01-0) 

LC50 - Fisch [1] 3,25 mg/l 

EC50 - Andere Wasserorganismen [1] 4,92 mg/l waterflea 

EC50 - Andere Wasserorganismen [2] 4,5 mg/l 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

Elive Gevelreiniger  

Persistenz und Abbaubarkeit Das (die) in dieser Zubereitung enthaltene(n) Tensid(e) erfüllt (erfüllen) die Bedingungen 

der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über 

Detergenzien festgelegt sind. Unterlagen, die dies bestätigen, werden für die zuständigen 

Behörden der Mitgliedsstaaten bereit gehalten und nur diesen entweder auf ihre direkte 

oder auf Bitte eines Detergentienherstellers hin zur Verfügung gestellt. 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.4. Mobilität im Boden 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.7. Andere schädliche Wirkungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 

Örtliche Vorschriften (Abfall) : Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften erfolgen. 

Empfehlungen für die Produkt-/Verpackung-

Abfallentsorgung 

: Auf sichere Weise gemäß den lokalen/ nationalen Vorschriften entsorgen. Leere, gereinigte 

Behälter können unter Beachtung der lokalen behördlichen Vorschriften deponiert werden. 

Ist eine Wiederverwertung nicht möglich, unter Beachtung der örtlichen behördlichen 

Vorschriften entsorgen. 

Ökologie - Abfallstoffe : Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

EAK-Code : 20 01 29* - Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

Gemäß ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer 

UN 2922 UN 2922 UN 2922 UN 2922 UN 2922 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

ÄTZENDER FLÜSSIGER 

STOFF, GIFTIG, N.A.G. 

ÄTZENDER FLÜSSIGER 

STOFF, GIFTIG, N.A.G. 

Corrosive liquid, toxic, 

n.o.s. 

ÄTZENDER FLÜSSIGER 

STOFF, GIFTIG, N.A.G. 

ÄTZENDER FLÜSSIGER 

STOFF, GIFTIG, N.A.G. 
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Eintragung in das Beförderungspapier 

UN 2922 ÄTZENDER 

FLÜSSIGER STOFF, 

GIFTIG, N.A.G. (), 8 (6.1), 

II, (E) 

 

UN 2922 ÄTZENDER 

FLÜSSIGER STOFF, 

GIFTIG, N.A.G., 8 (6.1), II 

 

UN 2922 Corrosive liquid, 

toxic, n.o.s., 8 (6.1), II 

 

UN 2922 ÄTZENDER 

FLÜSSIGER STOFF, 

GIFTIG, N.A.G., 8 (6.1), II 

 

UN 2922 ÄTZENDER 

FLÜSSIGER STOFF, 

GIFTIG, N.A.G., 8 (6.1), II 

 

14.3. Transportgefahrenklassen 

8 (6.1) 8 (6.1) 8 (6.1) 8 (6.1) 8 (6.1) 

           

14.4. Verpackungsgruppe 

II II II II II 

14.5. Umweltgefahren 

Umweltgefährlich : Nein Umweltgefährlich : Nein 

Meeresschadstoff : Nein 

Umweltgefährlich : Nein Umweltgefährlich : Nein Umweltgefährlich : Nein 

Keine zusätzlichen Informationen verfügbar 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Landtransport 

Klassifizierungscode (ADR)  : CT1  

Sondervorschriften (ADR) : 274 

Begrenzte Mengen (ADR) : 1L 

Freigestellte Mengen (ADR) : E2 

Verpackungsanweisungen (ADR) : P001, IBC02 

Sondervorschriften für die Zusammenpackung 

(ADR) 

: MP15  

Anweisungen für ortsbewegliche Tanks und 

Schüttgut-Container (ADR) 

: T7 

Sondervorschriften für ortsbewegliche Tanks und 

Schüttgut-Container (ADR) 

: TP2 

Tankcodierung (ADR) : L4BN 

Fahrzeug für die Beförderung in Tanks : AT 

Beförderungskategorie (ADR) : 2 

Sondervorschriften für die Beförderung - Be- und 

Entladung, Handhabung (ADR) 

: CV13, CV28 

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr 

(Kemlerzahl) 

: 86  

Orangefarbene Tafeln : 

 
Tunnelbeschränkungscode (ADR) : E  

Seeschiffstransport 

Sonderbestimmung (IMDG) : 274 

Begrenzte Mengen (IMDG) : 1 L 

Freigestellte Mengen (IMDG) : E2 

Verpackungsanweisungen (IMDG) : P001 

IBC-Verpackungsanweisungen (IMDG) : IBC02  

Tankanweisungen (IMDG) : T7  

Besondere Bestimmungen für Tanks (IMDG) : TP2  

EmS-Nr. (Brand) : F-A 

EmS-Nr. (Unbeabsichtigte Freisetzung) : S-B 

Staukategorie (IMDG) : B 

Stauung und Handhabung (IMDG) : SW2 
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Eigenschaften und Bemerkungen (IMDG) : Verursacht Verätzungen der Haut, der Augen und der Schleimhäute. Giftig beim 

Verschlucken, bei Berührung mit der Haut oder beim Einatmen. 

Lufttransport 

PCA freigestellte Mengen (IATA) : E2 

PCA begrenzte Mengen (IATA) : Y840 

PCA begrenzte max. Nettomenge (IATA) : 0.5L  

PCA Verpackungsvorschriften (IATA) : 851 

Max. PCA Nettomenge (IATA) : 1L 

CAO Verpackungsvorschriften (IATA) : 855 

Max. CAO Nettomenge (IATA) : 30L 

Sonderbestimmung (IATA) : A3 

ERG-Code (IATA) : 8P 

Binnenschiffstransport 

Klassifizierungscode (ADN) : CT1  

Sondervorschriften (ADN) : 274, 802 

Begrenzte Mengen (ADN) : 1 L 

Freigestellte Mengen (ADN) : E2 

Beförderung zugelassen (ADN) : T 

Ausrüstung erforderlich (ADN) : PP, EP, TOX, A 

Lüftung (ADN) : VE02  

Anzahl der blauen Kegel/Lichter (ADN) : 2 

Bahntransport 

Klassifizierungscode (RID) : CT1  

Sonderbestimmung (RID) : 274 

Begrenzte Mengen (RID) : 1L 

Freigestellte Mengen (RID) : E2 

Verpackungsanweisungen (RID) : P001, IBC02 

Sondervorschriften für die Zusammenpackung 

(RID) 

: MP15  

Anweisungen für Tankfahrzeuge und 

Schüttgutcontainer (RID) 

: T7  

Besondere Bestimmungen für Tankfahrzeuge und 

Schüttgutcontainer (RID) 

: TP2  

Tankcodierungen für RID-Tanks (RID) : L4BN 

Beförderungskategorie (RID) : 2 

Besondere Bestimmungen für die Beförderung - 

Be-, Entladen und Handhabung (RID) 

: CW13, CW28 

Expressgut (RID) : CE6 

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (RID) : 86 
 

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 

Nicht anwendbar 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 
Gemisch 

15.1.1. EU-Verordnungen 

Enthält keinen Stoff, der den Beschränkungen von Anhang XVII der REACH-Verordnung unterliegt 

Enthält keinen REACH-Kandidatenstoff 

Enthält keinen in REACH-Anhang XIV gelisteten Stoff 

Enthält keine Stoffe, die der Verordnung (EU) 649/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über die Aus- und Einfuhr 

gefährlicher Chemikalien unterliegen. 

Enthält keine Stoffe, die der Verordnung (EU) Nr. 2019/1021 des europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über persistente 

organische Schadstoffe unterliegen 

Verordnung über Detergenzien (648/2004/CE): Kennzeichnung der Inhaltsstoffe: 

Komponente % 

anionische Tenside <5% 
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15.1.2. Nationale Vorschriften 

Deutschland 

Wassergefährdungsklasse (WGK) : WGK 2, Deutlich wassergefährdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1) 

Störfall-Verordnung (12. BImSchV) : Unterliegt nicht der Störfall-Verordnung (12. BImSchV) 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Änderungshinweise: 

Abschnitt Geändertes Element Modifikation Anmerkungen 

 Ersetzt Geändert  

 Überarbeitungsdatum Geändert  

1.1 Name Hinzugefügt  

2.1 Schädliche physikalisch-

chemische Wirkungen sowie 

schädliche Wirkungen auf die 

menschliche Gesundheit und die 

Umwelt 

Geändert  

2.2 Sicherheitshinweise (CLP) Geändert  

4.2 Symptome/Wirkungen Geändert  

4.2 Symptome/Wirkungen nach 

Verschlucken 

Geändert  

4.2 Symptome/Wirkungen nach 

Einatmen 

Geändert  

4.2 Symptome/Wirkungen nach 

Hautkontakt 

Geändert  

7.2 Zusammenlagerungsinformation Geändert  

8.2 Begrenzung und Überwachung 

der Umweltexposition 

Geändert  

8.2 Begrenzung und Überwachung 

der Verbraucherexposition 

Hinzugefügt  

 

Abkürzungen und Akronyme: 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf 

Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 

ATE Schätzwert der akuten Toxizität 

BKF Biokonzentrationsfaktor 

CLP Verordnung zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung; Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

DMEL Abgeleitete Expositionshöhe mit minimaler Beeinträchtigung 

DNEL Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung 

EC50 Mittlere effektive Konzentration 

IARC Internationale Agentur für Krebsforschung 

IATA Verband für den internationalen Lufttransport 
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IMDG Gefahrgutvorschriften für den internationalen Seetransport 

LC50 Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Konzentration 

LD50 Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Dosis (mediane letale Dosis) 

LOAEL Niedrigste Dosis mit beobachtbarer schädlicher Wirkung 

NOAEC Konzentration ohne beobachtbare schädliche Wirkung 

NOAEL Dosis ohne beobachtbare schädliche Wirkung 

NOEC Höchste geprüfte Konzentration ohne beobachtete schädliche Wirkung 

OCDE Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

PBT Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff 

PNEC Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration 

REACH Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe, Verordnung 

(EG) Nr. 1907/2006 

RID Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter 

STP Kläranlage 

TLM Median Toleranzgrenze 

SDB Sicherheitsdatenblatt 

vPvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 

 

Datenquellen : VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. 

Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur 

Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung 

(EG) Nr. 1907/2006. 

Sonstige Angaben : ABLEHNUNG DER HAFTUNG Wir haben die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen von Quellen 

bezogen, die wir für zuverlässig halten. Die Richtigkeit der ausdrücklichen oder konkludenten Information 

kann nicht gewährleistet werden. Die Bedingungen oder Methoden der Handhabung, Lagerung, Benutzung 

oder Entsorgung des Produkts entziehen sich unserer Kontrolle und eventuell auch unseren Kenntnissen. 

Aus diesen und anderen Gründen übernehmen wir keine Verantwortung und lehnen ausdrücklich Haftung 

für Verlust, Schaden oder Kosten ab, die aus der Handhabung, Lagerung, Verwendung oder Entsorgung 

des Produkts entstehen könnten oder damit in irgendeiner Weise verbunden sind. Dieses 

Sicherheitsdatenblatt wurde für dieses Produkt erstellt und darf nur für dieses verwendet werden. Wird das 

Produkt als Bestandteil eines anderen Produkts verwendet, gelten die im Datenblatt angegebenen 

Informationen möglicherweise nicht. 

 

Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

Acute Tox. 1 (Dermal) Akute Toxizität (dermal), Kategorie 1 

Acute Tox. 2 (Inhalation) Akute Toxizität (inhalativ), Kategorie 2 

Acute Tox. 2 (Oral) Akute Toxizität (oral), Kategorie 2 

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2 

Met. Corr. 1 Korrosiv gegenüber Metallen, Kategorie 1 

Skin Corr. 1A Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 1, Unterkategorie 1A 

Skin Corr. 1B Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 1, Unterkategorie 1B 

Skin Irrit. 2 Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2 

STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3, Atemwegsreizung 

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. 

H300 Lebensgefahr bei Verschlucken. 

H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt. 
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H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 

H315 Verursacht Hautreizungen. 

H319 Verursacht schwere Augenreizung. 

H330 Lebensgefahr bei Einatmen. 

H335 Kann die Atemwege reizen. 

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. 

 

Verwendete Einstufung und Verfahren für die Erstellung der Einstufung von Gemischen gemäß Verordnung (EG) 1272/2008 [CLP]: 

Acute Tox. 2 (Oral) H300 Berechnungsmethoden 

Acute Tox. 1 (Dermal) H310 Berechnungsmethoden 

Acute Tox. 2 (Inhalation:gas) H330 Berechnungsmethoden 

Skin Corr. 1A H314 Auf der Basis von Prüfdaten 

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU 

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und 

Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine Garantie für irgendeine spezifische Eigenschaft des Produkts ausgelegt werden. 


